
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Christoph Matznetter 

Genossinnen und Genossen 

zur Regierungsvorlage (626 der Beilagen): 
Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das 

die Regierungsvorlage (626 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 
2012 geändelt wird, wird wie folgt geändel1: 

1. Z 4 lautet: 

.. in § 7 Abs. 1 wird in Z 14 das" und" durch einen Beistrich ersetzt, der Punkt in Z 15 durch ein 

.. und" ersetzt lind nach Z 15 folgende Z 16 angefügt: 

" 16. der Familienbonus Plus und der Kindermehrbetrag gem. § 33 Abs. 3a und Abs. 7 
EStG. "" 

2. In Z 12 lautel § 22 Abs. 2 

,,(2) Die Datenklärungsstelle hat zusätzlich zur eigenen Kategorisierung gemäß Abs . eine 
einheitliche Kategorisierung aller Leistungsangebote auf der Grundlage der Anlage zu § 3 Abs. 
I der E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung, BGB!. 11 Nr. 289/2004, durchzuflihren. 
Dabei soll der Gliederungsebene "Tätigkeitsbereich" die Unterebene "Teilbereich" hinzugefiigt 
werden. Die Kategorisierung hat an hand der Rechtsgrundlage fiir die Erbringung der Leistung 
zu erfolgen. Die Kategorisierung hat so zu erfolgen, dass jeder abfrageberechtigten Stelle die 
erforderlichen Daten unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Erfordernisse im 
Transparenzportal angezeigt werden können. Alle anderen von der leistungsdefinierenden Stelle 
übermittelten Angaben hat die Datenklärungsstelle zu prüfen." 

3. In Z 24 wird in § 32 Abs. 5 folgender letz/er Salz angefügt: 

"Der Umfang der Leseberechtigung richtet sich nach der Leistungskategorisierung." 
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4. In Z 24 wird in § 32 Abs. 6 folgender letzter Satz angefügt: 

"Der Umfang der Leseberechtigung richtet sich nach der Leistungskategorisierung." 

5. Z 25 lauleI: 

,,25. Im § 34 erhält die bisherige Bestimmung die Absatzbezeichnung ,,( I )". Die Worifolge 
"des Steuerungszweckes" wird durch die Wor~folge "des Zwecks nach § 2 Abs. I Z 3" 
ersetzt. " 

/1 / 

~ü 

2 
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Begründung 

Zu Z 1: 

In der Regierungsvorlage wird eine VO-Ermächtigung des Finanzministers vorgesehen, die 
ertragssteuerlichen Ersparnisse durch Verordnung festzulegen. Diese soll aber weiterhin gesetzlich 
geregelt bleiben. Daher sollen auch der von der ehemaligen Bundesregierung beschlossene 
Familienbonus in die Liste aufgenommen werden. 

ZuZ2: 

Mit der Regierungsvorlage wurde der Datenschutz in der Transparenzdatenbank aufgeweicht. Nach der 
derzeit gültigen Rechtslage wird der Ansatz "Datenschutz durch Technik" ("data protection by design") 
verfolgt. Dieser entspricht auch, It. Stellungnahme der Datenschutzbehörde dem Prinzip der 
datenschutzfreundlichen Technik (auf Art. 25 DSGVO wurde verwiesen). Die Datenschutzbehörde hat 
die Ansicht veltreten, "dass der Unifang der Datenverarbeitung in einem angemessenen Verhältnis zum 
damit verfolgten Zweck (Verarbeitungsgrund) stehen muss. Diesem Grundsatz wurde durch die 
bisherige Formulierung des § 22 Abs. 2 Rechnung getragen." Aus diesem Grund soll die aktuelle 
Rechtslage beibehalten werden. 

Zu Z 3 und Z 4: 

Der Datenschutzrat hat in seiner Stellungnahme kritisiert, dass mit dem Entfall dieser Wortfolge im 
Vergleich zur geltenden Rechtslage eine wesentliche Schranke zur Gewährleistung des Schutzes 
personenbezogener Daten beseitigt wird, derzeit würde nämlich sichergestellt werden, dass die 
abfrageberechtigten Stellen nur jene Daten abfragen können, die zur Erflillung ihrer konkreten Aufgabe 
erforderlich sind. Diese fur den Datenschutz wesentliche Bestimmung soll daher nicht entfallen. 

Zu Z5: 

In der Gesetzesvorlage wurde die Auswertungsmöglich massiv ausgeweitet, aus den Erläuterungen ist 
nicht ersichtlich aus welchen sachlichen Gründen eine Auswertungsmöglichkeit zur Erflillung des 
"Informationszweckes", des "Nachweisezweckes", des "Überprüfungszweckes" oder des neu 
hinzugekommenen "Wirtschaftlichkeitszweckes" sachlich erforderlich ist, weshalb die Regelung zu den 
AusweItungen wiederum auf den "Steuerungszweck" nach § 2 Abs. I Z 3 verweisen sollen. 
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